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Text 

Vorläufige Unterschutzstellung durch Verordnung 

§ 2a. (1) Das Bundesdenkmalamt wird ermächtigt, unbewegliche Denkmale, die gemäß § 2 oder § 6 
Abs. 1 kraft gesetzlicher Vermutung unter Denkmalschutz stehen, durch Verordnung unter die 
Bestimmungen dieses Paragrafen zu stellen. Für die solcherart festgestellten Denkmale gilt weder die 
Beendigung der Unterschutzstellung gemäß § 2 Abs. 4 noch eine Beschränkung der Veräußerung gemäß 
§ 6 Abs. 1. Die Verordnung hat in genauer und unverwechselbarer Weise die Denkmale zu bezeichnen 
und hat wenigstens die topografischen und grundbücherlichen Daten der Denkmale zu enthalten. 

(2) Eine Unterschutzstellung auf Grund dieses Paragrafen hat zur Voraussetzung, dass es sich um ein 
Denkmal handelt, dem Bedeutung in einer Weise zugesprochen werden kann, dass für den Fall der 
verfahrensmäßigen Prüfung gemäß Abs. 5 oder 6 die Feststellung des tatsächlichen Bestehens des 
öffentlichen Interesses an der Erhaltung mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Die Bestimmungen des 
§ 1 über die Bedeutung, Miteinbeziehung, Teilunterschutzstellung und dergleichen gelten in vollem 
Umfang. 

(3) Das Bundesdenkmalamt hat vor Erlassung der Verordnung deren beabsichtigten Inhalt unter 
Anschluss kurzer gutächtlicher Angaben über die Bedeutung der einzelnen Denkmale im Äußeren wie im 
Inneren zumindest den jeweiligen Eigentümern, den Landeshauptmännern und den Bürgermeistern, in 
deren Gebiet die Denkmale gelegen sind, zur Kenntnis zu bringen und Gelegenheit zu geben, sich zu den 
beabsichtigten Feststellungen innerhalb einer Mindestzeit von sechs Monaten zu äußern 
(Begutachtungsverfahren). 
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(4) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind zumindest im Verordnungsblatt für die Dienstbereiche der 
Bundesministerien für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten/Wissenschaft und Verkehr sowie im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren. 

(5) Nach erfolgter Unterschutzstellung durch Verordnung ist sämtlichen Eigentümern nachweislich 
von der - anstelle der bisher bloß kraft gesetzlicher Vermutung (§ 2) bestehenden - nunmehr konkret 
erfolgten Feststellung des öffentlichen Interesses Kenntnis zu geben. Den Benachrichtigten ist 
gleichzeitig als Rechtsbelehrung mitzuteilen, dass sie, ebenso wie alle anderen Antragsberechtigten, im 
Sinne des § 2 Abs. 1 bzw. § 26 Z 2 und 3 nach wie vor befugt sind, einen Antrag dahingehend zu stellen, 
es möge bescheidmäßig festgestellt werden, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung in der 
Verordnung zu Unrecht angenommen wurde oder nicht. Für die Einbringung dieses Antrages gibt es 
keine zeitliche Begrenzung. Über Anträge gemäß diesem Absatz ist binnen zwei Jahren zu entscheiden. 

(6) Das Bundesdenkmalamt kann im Sinne des § 2 Abs. 2 jederzeit auch von Amts wegen 
feststellen, ob ein öffentliches Interesse an der Erhaltung eines solchen Denkmals tatsächlich gegeben ist. 

(7) Die Tatsache der Unterschutzstellung durch Verordnung ist im Grundbuch im Sinne der 
Bestimmung des § 3 Abs. 3 ersichtlich zu machen. Die Mitteilung des Bundesdenkmalamtes an das 
Grundbuchsgericht hat spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung zu erfolgen. Das Ergebnis 
von Verfahren gemäß Abs. 5 und 6 ist dem Grundbuchsgericht spätestens sechs Monate nach Rechtskraft 
dieser Bescheide zum Zweck der Ersichtlichmachung mitzuteilen. 
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